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Schulhundkonzept für  

Amy 
 

 

 

 

 

 

Dieses Konzept wurde von Daniela Korkowski erstellt. 

Ein Schulhund kann eine wertvolle Ergänzung für den Schulalltag sein. In diesem Schulhundkonzept 

werden die Vorteile eines Schulhunds und die damit verbundenen Ziele und Aktivitäten für die 

Schülerinnen und Schüler vorgestellt.  
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1. Definition Schulhund 

Der Begriff Schulhund ist ein Oberbegriff für alle in der Schule eingesetzten Hunde. 

• Schulbegleithunde sind Hunde, die ihren Besitzer, einen Pädagogen, regelmäßig in die Schule (in 

Klassen bzw. Gruppen) begleiten und eine Teamweiterbildung absolviert haben.  

• Schulbesuchshunde sind Hunde, die mit ihren Besitzern für einige Stunden an einem Projekt zum 

Thema Hund in der Schule teilnehmen und mindestens eine Teamweiterbildung absolviert haben 

sollten. 

• Therapiebegleithunde sind Hunde, die ihren Besitzer, einen Therapeuten, regelmäßig in die Schule 

begleiten und eine Teamweiterbildung absolviert haben. 

 

Unser Schulhund gehört somit zur ersten Gruppe von Schulhunden. 

 

 

2. Grundvoraussetzungen 

 

2.1 Schulische Grundvoraussetzung 

Eine Handreichung von Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 

Handreichung – Rechtsfragen zum Einsatz eines Schulhundes. Aufgegriffen werden nachfolgend die 

Aspekte: 

(A) Genehmigung des Schulhundes 

(B) Befähigung von Hund und Hund haltender Person 

(C) Räumlichkeiten in der Schule 

(D) Sicherheit und Hygiene im Unterricht sowie Tierschutz und schließlich 

(E) Versicherung 

 

(A) Genehmigung des Schulhundes 

Bei einem Schulhund handelt es sich nicht um ein Lernmittel im Sinne des § 30 Abs. 1 SchulG, so dass 

das Tier auch keiner Zulassung nach § 30 Abs. 2 SchulG bedarf. Vielmehr erfolgt der Einsatz des Tieres 

durch eine Entscheidung der Schulleitung im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung (vgl. § 3 

Abs. 1 und 2 SchulG). Eine Beschlussfassung der Schulkonferenz zum Einsatz eines Schulhundes sieht § 

65 Abs. 2 SchulG nicht vor. 

(B) Befähigung des Hundes und der Hund haltenden Person 

Grundsätzlich müssen Hund und die das Tier haltende Person eine Ausbildung für den in der Schule 

vorgesehenen Einsatzbereich nachweisen, sofern es eine entsprechende Ausbildung gibt (zum Beispiel 

als Therapiebegleithund). Sofern nicht die den Hund haltende Person das Tier zu dem vorgesehenen 

Einsatzbereich in die Schule bringt, so muss die Hunde führende Person diese Ausbildung nachweisen. 
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Bei dem Hund sollte es sich um eine menschen- / kinderfreundliche Rasse handeln. 

(C) Räumlichkeiten in der Schule 

Besondere Anforderungen an die schulischen Räumlichkeiten sind nicht ersichtlich. Es ist jedoch 

sicherzustellen, dass der Hund artgerecht in den Räumlichkeiten der Schule dem jeweiligen 

Einsatzbereich zugeführt werden kann. Es wird angeregt, dass die Schule zuvor Kontakt mit dem 

zuständigen Veterinäramt aufnimmt; dieses gilt insbesondere dann, wenn der Hund nicht nur einmalig 

in der Schule zum Einsatz kommen soll. 

(D) Sicherheit und Hygiene im Unterricht sowie Tierschutz 

Die Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht an allgemeinen Schulen (RISU-NRW) sowie an Berufskollegs 

(RISU-BK NRW) sind zu beachten.  

Dies gilt insbesondere hinsichtlich der unter Punkt II–2.1 RISU-NRW gegebenen Hinweise zum Umgang 

mit Tieren im Biologieunterricht, die bezüglich des Schulhundes entsprechend anwendbar sind. 

Im Übrigen ist Punkt I–9.1 RISU-NRW zu beachten: „Das artgemäße Verhaltensbedürfnis der Tiere darf 

nicht so eingeschränkt werden, dass dem Tier Schmerzen, Schäden oder Leiden zugefügt werden. 

Unsachgemäße Behandlung oder Haltung fördern die Aggressivität der Tiere und erhöhen so die 

Sicherheitsrisiken. Bei der Demonstration von Körperbau und Verhaltensweisen dürfen keine mit 

Schmerzen verbundene Handlungen vorgenommen werden.“  

Zur Reduzierung von Infektionsgefahren muss der Hund über die vorgeschriebenen Impfungen 

verfügen (Impfkalender) und regelmäßig vom Tierarzt untersucht werden.  

Vor dem Einsatz des Hundes im Unterricht sind die Eltern nach bekannten Allergien ihrer Kinder zu 

befragen. Bei Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe II können auch diese befragt werden. 

Nach dem Umgang mit dem Hund sind die erforderlichen hygienischen Maßnahmen (Hautreinigung, 

evtl. auch Raumreinigung) durchzuführen. 

Die Schülerinnen und Schüler werden auf den Hund – insbesondere sein Verhalten – vorbereitet (Wie 

begegne ich dem Tier? Wo darf ich das Tier anfassen? Was soll ich vermeiden?).  

Mit der hundeführenden Person sollte der Verlauf des Unterrichts, die Aktionen mit dem Hund sowie 

die Verhaltensregeln für die Schülerinnen und Schüler vor dem Einsatz des Hundes abgesprochen 

werden. 

(E) Versicherung 

1. Unfallversicherung 

Soweit die Schulleitung unter Beteiligung der schulischen Mitwirkungsgremien über den Einsatz eines 

Schulhundes im Unterricht entschieden hat, unterliegen die Schülerinnen und Schüler dem 

gesetzlichen Unfallversicherungsschutz (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 8b SGB VII). Zuständig für Unfallanzeigen 

sowie Einzelfragen ist die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (UK NRW). Die gesetzliche 

Unfallversicherung tritt primär bei Personenschäden ein und prüft im Einzelfall einen eventuellen 

Regressanspruch gegenüber der privaten Haftpflichtversicherung für den Hund. Im Übrigen ist die 

Schulleiterin oder der Schulleiter die Unfallverhütung, die Erste-Hilfe- sowie den Arbeits- und 

Gesundheitsschutz in der Schule verantwortlich ist (§ 59 Abs. 8 SchulG). 
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2. Haftpflichtversicherung 

Bezüglich etwaig eintretender Sachschäden sollte vor dem Einsatz eines Schulhundes der Nachweis 

einer privaten Hundehaftpflichtversicherung gefordert werden. Bei von dem Hund verursachten 

Sachschäden sind Ersatzansprüche an diese Versicherung zu richten. 

 

2.2 Grundvoraussetzungen bei den SchülerInnen 

Die SchülerInnen… 

• werden auf den Schulhund vorbereitet. 

• sollten keine starke Angst vor Hunden haben. 

• Sollten keine massiven Allergien nachweisen. 

Alle SchülerInnen werden immer wieder neu darin trainiert, adäquat auf den Hund zuzugehen und 

seine Körpersprache richtig zu deuten. Keiner muss mit dem Schulhund arbeiten! 

 

2.3 Grundvoraussetzungen bei Frau Korkowski 

Frau Korkowski hat eine optimale Beziehung zum Hund und besitzt theoretisches und praktisches 

Wissen im Umgang mit Hunden. Zusätzlich hat sie sich im Bereich Tiergestützte Pädagogik 

weitergebildet. 

Sie trägt für die medizinische Grundversorgung Verantwortung. 

Frau Korkowski versorgt den Hund entsprechend mit Familienanschluss. 

 

2.4 Grundvoraussetzungen beim Schulhund 

• hat ein vorwiegend menschenorientiertes Wesen 

• ist aggressionsfrei, ruhig, ausgeglichen, belastbar, freudig und freundlich 

• ist berührungsfreundlich am ganzen Körper 

• hat Grundgehorsam 

• zeigt ein unauffälliges Begrüßungsverhalten (kein Anspringen) 

• ist gut sozialisiert   

• ist verträglich mit Kindern 

• lässt sich vom Hundehalter alles gefallen (z.B. Maul öffnen) 

• hat keinen Herdentrieb 

• nimmt Futter sanft an 

• ist gepflegt und frei von infektiösen Krankheiten 

• darf zeitlich nicht überfordert werden 

• ist nicht sehr geräuschempfindlich 

• ist an Menschen im Rollstuhl und mit Gehhilfen gewohnt 
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2.5 Hygieneplan 

• Der Hund erhält keinen Zugang zur Küche. 

• Der Kontakt des Hundes zu Menschen mit allergischen Reaktionen wird vermieden! 

• Die Kinder werden angeleitet, ihre Hände regelmäßig, besonders vor der Nahrungsaufnahme 

zu waschen! Ansonsten führt die Anwesenheit des Hundes zu keiner Änderung des üblichen 

Reinigungs- und Desinfektionszyklus. 

• Die SchülerInnen gehen rücksichtsvoll und artgerecht mit dem Hund um und vermeiden damit 

spielerische Kratzwunden durch den Hund. 

• Der Hund wird artgerecht versorgt und gepflegt. 

• Es gibt regelmäßige Gesundheitskontrollen der Tierärztin Frau Dr. Reese. 

• Der Hund wird regelmäßig gegen Tollwut geimpft. 

  

 

3. Begründung für einen Schulhund an der Martin-Luther-King Gesamtschule Ratingen 

Es gibt mehrere Gründe, warum der Einsatz eines Schulhundes sinnvoll ist: 

 

1. Emotionaler Beistand (Stärkung des Selbstwertgefühls): Ein Schulhund kann den SchülerInnen 

emotionalen Beistand bieten und ihnen helfen, sich sicher und wohlzufühlen. Der Hund kann ein Gefühl 

der Geborgenheit vermitteln und Vertrauen aufbauen. 

2. Stressabbau: Hunde haben nachgewiesenermaßen eine beruhigende Wirkung auf Menschen. Der 

Kontakt mit einem Schulhund kann den Stress bei SchülerInnen reduzieren und zu einer positiveren 

Stimmung beitragen. 

3. Förderung sozialer Kompetenzen: Ein Schulhund kann bei der Förderung sozialer Kompetenzen 

helfen. SchülerInnen lernen Verantwortung zu übernehmen, sich um andere Lebewesen zu kümmern 

und mit ihnen zu kommunizieren. Hunde reagieren unmittelbar und ehrlich, d.h. werden sie grob 

behandelt, weichen sie zurück; wird auf ihre Bedürfnisse geachtet, wenden sie sich dem Menschen zu. 

4. Förderung der Konzentration: Die Präsenz eines Schulhundes im Klassenzimmer kann SchülerInnen 

dabei helfen, sich besser zu konzentrieren und aufmerksamer zu sein. Der Hund dient als Motivation 

und kann SchülerInnen dazu ermutigen, sich auf die Aufgaben zu fokussieren. 

5. Verbesserung des Klassenklimas: Ein Schulhund kann zu einem positiven Klassenklima beitragen. Der 

Hund fördert das Gemeinschaftsgefühl und kann für eine entspannte Atmosphäre sorgen. Dadurch 

werden Lernprozesse erleichtert und das Miteinander in der Klasse gestärkt. 

6. Unterstützung bei besonderen pädagogischen Bedürfnissen: Für SchülerInnen mit besonderen 

pädagogischen Bedürfnissen kann ein Schulhund eine wichtige Unterstützung sein. Der Hund kann 

ihnen dabei helfen, Ängste zu überwinden, ihre Emotionen zu regulieren und sich besser zu 

konzentrieren. 
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4. Ziele 

Verschiedene Ziele mit der Arbeit eines Schulhundes stehen im Vordergrund. Ein Hund kann ein guter 

Erzieher sein. Er vermittelt Achtung, Wärme, Echtheit und Empathie. 

• Damit kann der Hund als sozialer Katalysator zwischen SchülerInnen und Lehrerin, aber auch 

zwischen SchülerInnen untereinander wirken. 

• Verhaltensregeln werden durch den Hund vermittelt z.B. keinen Müll auf den Boden werfen; 

man verhält sich leise im Schulgebäude; Rücksichtnahme. -> Verantwortung für sich, den 

Schulhund und für die Gruppe übernehmen. 

• Den Umgang mit Hunden erlernen und gemeinsame Entspannung durch Streicheleinheiten 

und Spaziergänge erfahren. 

• Der Hund soll die sozialen Bedürfnisse befriedigen. 

5. Informationen über den Hund 

Name:    Amy 

Geburtsdatum:  05.05.2016 

Rasse:   Australian Sheperd 

Besitzerin:  Daniela Korkowski 

Ausbildung:  Hundepädagogische Beratungsstelle 
   Hundeschule Roswitha Konnerth-Becker 
    
   Begleithundeprüfung 2018 
 
Folgende Unterlagen von Amy sind stets einsehbar: 

• Impfausweis 

• Versicherungsnachweis 

 

Amy lebt seit Juli 2016 bei Frau Korkowski in der Wohnung (keine Zwinger Haltung) und wird 

artgerecht versorgt.  

 

 

6. Der Hund in der Schule (Einsätze) 

Der regelmäßige Einsatz Amy in der Schule ist für sie äußerst anstrengend. Um den Stress für sie zu 

reduzieren, wird sie nur teilweise eingesetzt. Frau Korkowski achten fortwährend darauf, dass es Amy 

während des Schultages gut geht. Auf den Fluren und auf dem Schulhof läuft Amy immer an der Leine. 

Während den Pausen bleibt sie im Lehrerzimmer. Sie orientiert sich automatisch an ihre Besitzerin und 

die Kommunikation erfolgt non-verbal. 

 

Klassenunterricht 

In einigen ausgewählten Klassen „nimmt Amy an Unterrichtsstunden von Frau Korkowski teil“. Diese 

Klassen werden vorab auf den Umgang mit Hunden vorbereitet. Im Unterrichtsraum hat Amy ihren 

geschützten festen Platz. Dort kann sie sich zurückziehen, wenn es ihr danach ist. In der Klasse bewegt 
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sie sich ohne Leine. In diesen Stunden hat Amy erst mal „nur“ die Aufgabe anwesend zu sein. 

Automatisch sorgt sie dafür, dass es leise ist, und die SchülerInnen können sich besser konzentrieren. 

Amy darf sich in bestimmten Arbeitsphasen frei im Klassenraum bewegen. Dabei streift sie durch die 

Gänge und begrüßt leise und vorsichtig alle SchülerInnen. Die SchülerInnen nehmen die sanfte 

Begrüßung gerne an und freuen sich. Teilweise wird Amy als Belohnungssystem „benutzt“. Bei 

besonders guten und erfolgreichen Unterrichtsstunden wird der Unterricht ca. 5 min eher beendet und 

auserwählte SchülerInnen dürfen mit Amy Kunststücke machen. 

 

Schulhund AG 

In der Schulhund AG, die immer donnerstags in der 8. Und 9. Stunde stattfindet, sind 6 SchülerInnen 

aus dem Jahrgang 5 und 6. In der AG wird alles zum Thema Hund vermittelt. Verantwortung, Fellpflege, 

der richtige Umgang, Bedürfnisse vom Hund, Körpersprache von Hunden, etc. Dabei ist Amy immer 

anwesend. Es werden Spaziergänge mit ihr gemacht, es wird mit ihr gespielt und Kunststücke eingeübt. 

Das Bürsten des Fells und das Kuscheln wird auch nicht vergessen. In der Schulhund AG bauen die 

SchülerInnen eine enge Bindung zu Amy auf. 

Am Ende des Schuljahres wird für die Einschulungsfeier des neuen 5. Jahrgang eine Aufführung mit 

Musik eingeübt, die dann nach den Sommerferien auf der Bühne vorgeführt wird.  

 

Fachunterricht NW und Deutsch Jahrgang 5 

Auf Anfrage kommt Amy in den NW und Deutsch Unterricht im Jahrgang 5 die Klassen besuchen.  

In NW wird sie zum Thema „Haustiere“ eingeladen. In den Unterrichtsstunden zeigt Amy was sie alles 

kann und besonders wie gut ihre Nase ist. Verschiedene Suchspiele werden durchgeführt. 

In Deutsch wird sie zum Thema „Tierbeschreibung“ eingeladen. In den Unterrichtsstunden steht sie wie 

ein Model zur Verfügung. Die SchülerInnen können ganz viele Fragen stellen, Amy anfassen und sie 

genau beobachten. Danach müssen die SchülerInnen ihre Tierbeschreibung verfassen und die beste 

Beschreibung erhält Amy als Kopie. 
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7. Anhang 

Die wichtigsten Regeln 
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